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2. Probleme der EigentumsSicherung als Bestandteil der 
Planung strafprozessualer Zwangsmaßnahmen

Die Vielzahl von Maßnahmen des Untersuchungsorgans des 
Ministeriums für Staatssicherheit zur Sicherung des per
sönlichen Eigentums Beschuldigter sowie die damit verbun
denen Probleme machen es zwingend notwendig, daß das Un
tersuchungsorgan bei der Durchführung eigentumssichernder 
Maßnahmen mit anderen Diensteinheiten des MfS raorwie ande- 
ren staatlichen Organen zusammenarbeitet beziehungsweise 
zusammenwirkt. Teil der bei cl§r - 3ekämp^fung des staatsfeind-
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Komplexpläne muß daher auch die Planung von Maßnahmen zur 
Sicherung des Eigentums Beschuldigter sein. Die im Plan 
enthaltene konkrete Aufgabenstellung sollte die optimalste 
Relation von Aufwand und Nutzen besitzen, den objektiven 
Möglichkeiten der Diensteinheiten Rechnung tragen und im 
Interesse des Anliegens als auch im Interesse der zusammen
arbeitenden Diensteinheiten entweder schriftlich fixiert 
oder mündlich vereinbart, jedoch stets terminlich gebun
den sein.

Zentrale Anweisungen des Ministers für Staatssicherheit be
inhalten diesbezüglich, daß sich die operativen Dienstein- 
heiten im Rahmen der Liquidierung operativer Vorgänge vor 
jeder Festnahme sowie Durchsuchung/Beschlagnahme mit der 
Linie IX zu konsultieren haben. Hierbei werden u. a. auch 
eigentumssichernde Maßnahmen abgestimmt.

Bei der Durchführung geplanter politisch-operativer Maßnahmen 
ist entsprechend des Befehls 1/75 und der darauf basierenden 
Instruktionen von Pall zu Pall die Zentrale Koordinierungs
gruppe (ZKG) beziehungsweise die territorial zuständige Be
zirkskoordinierungsgruppe (BKG) mit einzubeziehen, um auch 
die eigentumssichernden Maßnahmen durch einheitliches Vor
gehen zu gewährleisten.


